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Das Rote Kreuz, 159

Keine Anordnung des vorliegenden Regle-
mentes darf weder jetzt noch in Znlnnft die

in den Statuten der Liga niedergelegten Vor

schriftcn je beschränken oder mit il»ic» in

Widerspruch sieben.

VZe wicktiglten voàugungZmcihrsgà gegen klitzscklcig.

Bei ansbrechendem Gewitter gebe nicht

nber freies Feld! wirst du aber ans plattem
Lande von jenem überrascht, so gebieret die

Vorsicht, horizontal ans dein Roden zu liegen,
bis die sich entladenden und Blitzschlaggefatzr
drohenden Cckettrizitätswvlken vorübergezogen
sind,

Stelle dich nicht unter oder unmittelbar
neben hohe einzelstehende Gegenstände im

freien, wie Bäume, Telegraphenstangen,

In 'Zimmern vermeide in der Nähe von
metallischen Gegenständen sGasleitungsrohren,
Kronleuchter). Fenster dürfen während des Gc-

witters offen stehen, nur soll Zugluft im Lokal
vermieden werden. In einem Raum mit gc-
schlossenen Zensiern wäre die Erstickungsgc-

fahr grösser, wenn ein Blitz eingeschlagen

hätte, Aengstliche mögen aber zur Beruhigung
die Zensier zumachen.

DaS Telephonieren während eines Gc
witters ist gefährlich j meide in dieser Zeit die

Nähe des Fernsprechers. Ferngewitter brau-

chen nicht zu ängstigen.

Größere Menschenmengen während eines

Gewitters ziehen den Blitz ain deshalb zieht
sich der Vorsichtige beizeiten ans Vcrsamm-
langen zurück.

Unsinn und sehr gefährlich ist das söge-

nannte „Wctterlentcn", Schon manchmal ist in

einem Kirchturm der läutende Blitzabwender

vom Blitzstrahle getroffen worden.

Die Hauptaufgabe der Behandlung bei

Blitzschlag besteht darin, Atmung und Blut-
krcislanf wieder in Gang zu bringen. In jedem

Zolle, auch bei scheinbar vollkommen Leblosen,

sind zunächst beengende Klcidnngsstücke an

Hals, Brust und Unterleib zu offnen, und

der Verletzte ist in vollständig horizontaler
Rückenlage ans den Boden auszustrecken. In
leichteren Fällen kann dann zur Anregung
der Atmung Kopf und Gesicht mit kaltem

Wasser besprengt, die Brust mit kalten Tüchern
abgeklatscht werden. Zwecklos ist es, vom Blitz
Getroffene mit Lehm zu bedecken oder nackt

in den Boden einzngrabcn ZErdbad"), In
allen einigermaßen schweren Fällen halte
man sich jedoch nicht lange hiermit ans, sondern

beginne sofort mit der künstlichen Atmung,
Hierbei kann nicht dringend genug hervor-

gehoben werden, daß diese genügend lange

ausgeübt werden muß, weil bei Blitzlähmnngcn
ein Erfolg erst verhältnismäßig spät, aber

häufiger als bei Ersticknngsfällen eintritt. In
jedem Fall aber ist die künstliche Atmung
nnnnterbrochcn fortzusetzen, bis ein herbeige-

rnfener Arzt zur Stelle ist, der dann das

Zweckdienliche anordnen wird. Die Hauptsache

ist hier, wie bei allen Unglücksfälle», nicht den

Kopf und leine Zeit zu verlieren.

-5—c-

Hern. Der Samariterverein Bern hielt Sonntag,
den Lv, Juni, unter günstigen Witternngsverhältnissen
seine ganztägige Jeldiibnng bei der Burgruine Buben-
berg ob Schlieren ab.

Supposition: Aus der Ruine Bubenberg hat sich

eine Schule gelagert und wurde durch den Einsturz
jener verschüttet. Der Samariterverein Bern wurde

um 8 Uhr morgens telephonisch benachrichtigt. Um


	Die wichtigsten Vorbeugemassregeln gegen Blitzschlag

